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1. Satzung für das Jugendamt der Stadt Emmerich am Rhein     
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685), der §§ 69 ff des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes  
Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006  
(BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 2975) und des § 
3 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - AG-
KJHG - vom 12.12.1990 (GV. NW. S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.02.2012 
(GV. NRW. S. 97) hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 02.10.2012 
folgende Satzung für das Jugendamt der Stadt Emmerich am Rhein beschlossen: 
beschlossen: 
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I. Das Jugendamt
 

§ 1 
 

Aufbau
 
Das Jugendamt besteht aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des 
Jugendamtes. Die Verwaltung des Jugendamtes im Sinne des § 69 Abs. 3 Sozialgesetzbuch 
Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) wird vom Fachbereich Jugend, Schule und 
Sport wahrgenommen. 
 

§ 2 
 

Zuständigkeit
 

Das Jugendamt ist nach Maßgabe des SGB VIII, des Ersten Gesetzes zur Ausführung  
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) und dieser Satzung für alle Aufgaben  
der öffentlichen Jugendhilfe im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein zuständig.  
 

§ 3 
 

Aufgaben
 

(1)  Das Jugendamt ist Mittel- und Sammelpunkt aller Bestrebungen auf dem Gebiet der 
Jugendhilfe. Die Entfaltung der Persönlichkeit junger Menschen sowie die Stärkung und 
Erhaltung der Erziehungskraft der Familie sollen bei allen Maßnahmen der öffentlichen 
Jugendhilfe im Vordergrund stehen.  

 
(2)  Das Jugendamt bemüht sich um eine enge Zusammenarbeit mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe und allen behördlichen Stellen, die sich mit den Angelegenheiten von 
Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien im Sinne des § 2 SGB VIII 
befassen.  

 
II. Der Jugendhilfeausschuss

 
§ 4 

 
Mitglieder

 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören fünfzehn stimmberechtigte Mitglieder  einschließlich 

der/des Vorsitzenden und beratende Mitglieder gemäß Abs. (3) an.  
 
(2)  Stimmberechtigt sind:  

a) die zu Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses gewählten Ratsmitglieder   
     (mindestens zwei);   
b) in der Jugendhilfe erfahrene oder tätige Personen aus allen  

Bevölkerungskreisen (mindestens ein Mann und eine Frau);  
c) sechs Männer und Frauen, die von den anerkannten Trägern der freien  
    Jugendhilfe und von den Jugendverbänden vorgeschlagen sind.  

 
Sie werden vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein gewählt. Für jedes  
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Mitglied ist ein Vertreter zu wählen.  
 
(3)  Beratende Mitglieder sind:  

a) der/die Bürgermeister/in oder ein/e von ihm/ihr bestellte/r Vertreter/in;  
b) der/die Leiter/in der Verwaltung des Jugendamtes oder sein/ihre  

      Vertreter/in;  
c) ein/e Vormundschafts-, Familien- oder Jugendrichter/in, der/die vom  
    Landgerichtspräsidenten/in bestellt wird;  
d) ein/e Vertreter/in der Arbeitsverwaltung, der/die vom Direktor/in des  
    Arbeitsamtes Wesel bestellt wird;  
e) ein/e Vertreter/in der Schulen, der/die vom Landrat/Landrätin bestellt  
    wird;  
f) ein/e Vertreter/in der Kreispolizeibehörde, der/die vom Landrat/Landrätin  
   bestellt wird;  
g) je ein/e Vertreter/in der katholischen und evangelischen  
   Kirchengemeinde;  
h) ein/e Vertreter/in des Stadtsportbundes;  
i) ein/e Vertreter/in des Stadtverbandes für Musik;  
j) ein Ratsmitglied oder ein sachkundiger Bürger der Fraktionen, auf die  
   die Voraussetzung des § 58 Abs. 1 Satz 7 ff. GO NW zutreffen.  
k) eine Vertreterin oder ein Vertreter des Integrationsrates oder  
   Integrationsausschusses, die oder der durch den Integrationsrat  
   oder Integrationsausschuss gewählt wird.  

 
Für die Mitglieder nach den Buchstaben c) bis k) ist ein Vertreter zu bestellen.  
 

§ 5 
 

Teilnahme weiterer Personen
 
An den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses nehmen der/die Jugendpfleger/in und  
im Bedarfsfall weitere Fachkräfte der Verwaltung des Jugendamtes teil.  

 
§ 6 

 
Aufgaben

 
Unbeschadet der Bestimmungen des § 71 Abs. 2 und 3 SGB VIII nimmt der 
Jugendhilfeausschuss folgende Aufgaben wahr:  
 
1.  Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen zur Erfüllung von Aufgaben der Jugendhilfe 

und zur Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der Träger der freien 
Jugendhilfe;  

 
2.  Vorberatung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe;  
 
3.  Entscheidung über die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75  

SGB VIII;  
 

4. Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl von Jugendschöffen.  
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§ 7 
Unterausschüsse

 
Der Jugendhilfeausschuss kann bei Bedarf für einzelne Aufgaben, nicht für die Bearbeitung 
ganzer Sachgebiete oder Aufgabenzweige, beratende Ausschüsse für eine begrenzte Zeit aus 
seinen Mitgliedern bilden. Er bestimmt deren Vorsitzende und ihre Stellvertreter.  
 

§ 8 
 

Verfahren
 
(1)  Für das Verfahren des Jugendhilfeausschusses und der Unterausschüsse gilt, soweit in 

bundes- und landesrechtlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, die 
Geschäftsordnung des Rates.  

 
(2)  Soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen  

oder schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen, sind die Sitzungen des 
Jugendhilfeausschusses öffentlich. Die Sitzungen der Unterausschüsse sind nicht  
öffentlich.  

 
III. Die Verwaltung des Jugendamtes

 
§ 9 

 
Eingliederung

 
Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Organisationseinheit innerhalb der  
Stadtverwaltung.  
 

§ 10 
 

Aufgaben
 
Der Verwaltung des Jugendamtes obliegen alle laufenden Geschäfte der öffentlichen 
Jugendhilfe. Die der Verwaltung des Jugendamtes obliegenden Aufgaben werden vom 
Bürgermeister/in oder in seinem Auftrage vom/von der Leiter/in der Verwaltung des 
Jugendamtes durchgeführt.  
 

IV. Schlussbestimmungen
 

§ 11 
 

Inkrafttreten
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung für das Jugendamt der Stadt Emmerich am Rhein vom 13.07.1995  
außer Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
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Die Satzung für das Jugendamt der Stadt Emmerich am Rhein wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 

Emmerich am Rhein, den 19.10.2012 

 

Johannes Diks 
Bürgermeister 
 
 
 
2. Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf – Flurbereinigungsbehörde 

Vereinfachte Flurbereinigung Hetter- Millinger Bruch Az.: 7 10 02   
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte    

 
 
Mit Beschluss vom 10.06.2010 wurde das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Hetter-
Millinger Bruch angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss 
wurde mit der Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) öffentlich bekannt gemacht.  
Mit dem 1. Änderungsbeschluss vom 01.09.2010 und dem 2. Änderungsbeschluss vom 
02.02.2011 wurden die Grundstücke 
 
Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Kleve, Stadt Emmerich am Rhein 
Gemarkung Praest  Flur  9 Flurstücke 97, 98, 130 
Regierungsbezirk Münster, Kreis Borken, Stadt Isselburg 
Gemarkung Herzebocholt Flur 5  Flurstücke 42, 47, 74, 266, 369, 370 
 
zur vereinfachten Flurbereinigung Hetter-Millinger Bruch zugezogen (§ 8 FlurbG). 
In den vorgenannten Änderungsbeschlüssen war die Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten. 
 
Die Beteiligten werden hiermit aufgefordert, Rechte an den oben genannten 
Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung an 
der vereinfachten Flurbereinigung Hetter-Millinger Bruch berechtigen, innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung dieser 
Aufforderung bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 33,  Croonsallee 36 – 40, 
41061 Mönchengladbach schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden (§ 14 Abs. 1 
FlurbG). 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten, sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
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Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst 
nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 
2 FlurbG gelten lassen. 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wir-kung eines 
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe dieser Aufforderung zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist. 
 

Im Auftrag 
(LS) gez. Huber      

 
 

 

3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Bastiaan Raap   

 
 
Der Bußgeldbescheid vom 02.04.2012   Aktenzeichen: 090389220 
 
An 
Herrn Bastiaan Raap 
 
geb. am 19.06.1963 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Elshof 23 
NL – 8131 RR Wijhe 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
Im Auftrag 
gez. 
Runge 
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4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Bastiaan Raap   
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 28.03.2012   Aktenzeichen: 090378600 
 
An 
Herrn Bastiaan Raap 
 
geb. am 19.06.1963 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Elshof 23 
NL – 8131 RR Wijhe 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
5. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ferdinand Jansen  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 13.02.2012   Aktenzeichen: 090368540 
 
An 
Herrn Ferdinand Jansen 
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geb. am 10.06.1968 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
De Nereestraat 18 
NL-6909 BD Babberich 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
6. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ferdinand Jansen  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 06.12.2011   Aktenzeichen: 090346369 
 
An 
Herrn Ferdinand Jansen 
 
geb. am 10.06.1968 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
De Nereestraat 18 
NL-6909 BD Babberich 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
7. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ferdinand Jansen  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 31.01.2012   Aktenzeichen: 090374443 
 
An 
Herrn Ferdinand Jansen 
 
geb. am 10.06.1968 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
De Nereestraat 18 
NL-6909 BD Babberich 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
8. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ferdinand Jansen  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 28.02.2012   Aktenzeichen: 090365770 
 
An 
Herrn Ferdinand Jansen 
 
geb. am 10.06.1968 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
De Nereestraat 18 
NL-6909 BD Babberich 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 15 – Jahrgang 2012 – vom 9. November 2012 
 
 

 
 

- 12 - 

Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
9. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Marcel Schreurs 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 13.02.2012   Aktenzeichen: 090368184 
 
An 
Herrn Marcel Schreurs 
 
geb. am 21.06.1967 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ganzepeppel 62 
NL – 7041 HG ‘s-Heerenberg 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
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10. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Marcel Schreurs 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 16.04.2012   Aktenzeichen: 090396242 
 
An 
Herrn Marcel Schreurs 
 
geb. am 21.06.1967 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ganzepeppel 62 
NL – 7041 HG ‘s-Heerenberg 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
11. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Marcel Schreurs   
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 02.04.2012   Aktenzeichen: 090390066 
 
An 
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Herrn Marcel Schreurs 
 
geb. am 21.06.1967 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ganzepeppel 62 
NL – 7041 HG ‘s-Heerenberg 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
 
12. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Marcel Schreurs   
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 20.06.2011   Aktenzeichen: 090286064 
 
An 
Herrn Marcel Schreurs 
 
geb. am 21.06.1967 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ganzepeppel 62 
NL – 7041 HG ‘s-Heerenberg 
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wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
13. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Piotr Podboraczynski  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 22.02.2012   Aktenzeichen: 090351303 
 
An 
Herrn Piotr Podboraczynski 
 
geb. am 25.06.1972 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Jozefa Pilsudskiego 2 B Nr. 1 
Pl – 47-223 Kedzierzyn-Kozle 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
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Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
14. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Piotr Podboraczynski  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 22.02.2012   Aktenzeichen: 090354060 
 
An 
Herrn Piotr Podboraczynski 
 
geb. am 25.06.1972 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Jozefa Pilsudskiego 2 B Nr. 1 
Pl – 47-223 Kedzierzyn-Kozle 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
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Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
15. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Piotr Podboraczynski  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 22.02.2012   Aktenzeichen: 090355406 
 
An 
Herrn Piotr Podboraczynski 
 
geb. am 25.06.1972 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Jozefa Pilsudskiego 2 B Nr. 1 
Pl – 47-223 Kedzierzyn-Kozle 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
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16. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Piotr Podboraczynski  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 28.02.2012   Aktenzeichen: 090371231 
 
An 
Herrn Piotr Podboraczynski 
 
geb. am 25.06.1972 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Jozefa Pilsudskiego 2 B Nr. 1 
Pl – 47-223 Kedzierzyn-Kozle 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
17. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Piotr Podboraczynski   
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 23.11.2011   Aktenzeichen: 090329006 
 
An 
Herrn Piotr Podboraczynski 
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geb. am 25.06.1972 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Jozefa Pilsudskiego 2 B Nr. 1 
Pl – 47-223 Kedzierzyn-Kozle 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 

 

 
18. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.03.2012   Aktenzeichen: 090377728 
 
An 
Herrn Rafal Wawrzysiuk 
 
geb. am 15.10.1982 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 15 – Jahrgang 2012 – vom 9. November 2012 
 
 

 
 

- 20 - 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
19. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk  
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.03.2012   Aktenzeichen: 090370405 
 
An 
Herrn Rafal Wawrzysiuk 
geb. am 15.10.1982 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
20. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk  
 
  
Der Bußgeldbescheid vom 14.03.2012   Aktenzeichen: 090370790 
An 
Herrn Rafal Wawrzysiuk 
 
geb. am 15.10.1982 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
gez. 
Runge 
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21. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk  
 
  
Der Bußgeldbescheid vom 02.05.2012   Aktenzeichen: 090395467 
 
An 
Herrn Rafal Wawrzysiuk 
 
geb. am 15.10.1982 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
22. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk  
 
  
Der Bußgeldbescheid vom 14.03.2012   Aktenzeichen: 090357646 
 
An 
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Herrn Rafal Wawrzysiuk 
 
geb. am 15.10.1982 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
 
23. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk  
 
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.03.2012   Aktenzeichen: 090362160 
 
An 
Herrn Rafal Wawrzysiuk 
 
geb. am 15.10.1982 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
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wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
 
 
 
24. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Rafal Wawrzysiuk      
 
 
Der Bußgeldbescheid vom 09.05.2012   Aktenzeichen: 090397702 
 
An 
 
Herrn Rafal Wawrzysiuk 
 
geb. am 15.10.1982 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Raclawicka 4 Nr. 9 
PL – 58-370 Boguszow-Gorce  
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
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Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 16.10.2012 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Runge 
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